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Titel Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-
Verordnung - FeV)

Amtliche Abkürzung FeV

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 9231-1-19

§ 32 FeV - Ausnahmen von der Probezeit

Ausgenommen von den Regelungen über die Probezeit nach § 2a des Straßenverkehrsgesetzes sind Fahrerlaubnisse der Klassen
AM, L und T. Bei erstmaliger Erweiterung einer Fahrerlaubnis der Klassen AM, L oder T auf eine der anderen Klassen ist die
Fahrerlaubnis der Klasse, auf die erweitert wird, auf Probe zu erteilen.

gespeichert: 03.05.2024, 04:12 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/a211e35f-46ff-3926-b81e-ceb8ecded0b0


gespeichert: 03.05.2024, 04:12 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


